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mit der Bitte um landesweiten Versand 
an die öffentlichen berufsbildenden Schulen, 
an die berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft, 

Niedersächsisches 
Kultusministerium 

an die Dezernate 4 der Niedersächsischen Landsschulbehörde 
an die Fachberatungen 
an die Studienseminare für das Lehramt an berufsbildenden Schulen 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Hannover Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) 

41-  17.3.2020 

Unterricht in Bildungsgängen an berufsbildenden Schulen im laufenden Schuljahr sowie Hin
weise zu Abschlussprüfungen 2020 mit Ausnahme des Zentralabiturs im Zusammenhang mit 
Schulschließungen aufgrund des COVID-19 (Corona-Virus) 

Bezug: 
1. Verordnung über berufsbildende Schulen vom 10. Juni 2009 (Nds.GVBI. Nr.14/2009 S.243), zuletzt geän

dert durch Art. 4 des Gesetzes vom 17.12.2019 (Nds. GVBI. Nr. 25/2019 S. 430)-VORIS 22410

2. RdErl. d. MK v, 10.6.2009 - 41-80006/5/1 "Ergänzende Bestimmungen für das berufsbildende Schulwe
sen" (Nds. MBI. 2009 Nr. 24, S. 538; SVBI. 2009 Nr, 7, S. 238, zuletzt geändert durch RdErl. vom
25.01.2019 (Nds. MBI. 2019 Nr. 6, S. 338; SVBI. 2019 Nr. 3, S. 103)

3. Rundverfügung 4/2020 der NLSchB vom 13.03.2020

Mit diesem Erlass werden Regelungen zur Sicherstellung der Bedingungen, unter denen die Schüle
rinnen und Schüler ihre Abschlussprüfungen in den Bildungsgängen der berufsbildenden Schulen mit 
Ausnahme des Zentralabiturs ablegen, getroffen: 

1. Die Notenvergabe für die Schuljahreszeugnisse und Abschlussprüfungen muss sichergestellt
werden; für alle.Schülerinnen und Schüler liegen Leistungsbewertungen bis zum 13.03.2020
vor. Diese sind zu dokumentieren, unabhängig von ggf. noch ausstehenden weiteren Leis
tungsnachweisen.

2. Für vollzeitschulische Bildungsgänge, in denen Praktika (nach Nr. 2.11, 2.12, 2.13 EB-BbS)
abzuleisten sind, gelten die Praktikumszeiten der Schülerinnen und Schüler bis zum
18.04.2020 als erfüllt und müssen nicht nachgeholt werden. Sofern sie aktuell ein Praktikum
absolvieren, ist dieses sofort zu beenden.

3. Schülerinnen und Schüler, die einen Bildungsgang besuchen und einen Ausbildungsvertrag
abgeschlossen haben, verbleiben bis zum 18.04.2020 in ihrem Betrieb bzw. in ihrer Einrich
tung. Bei ggf. wechselnden Praktikumsbetrieben bzw. -einrichtungen wird die Ausbildung in
der Stammeinrichtung oder dem Stammbetrieb fortgesetzt.
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